
 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR REISEN 
 
 

Sehr geehrte Kunden, 
 
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen und Sausner Reisen, nachstehend „SR“ abge-
kürzt, im Buchungsfall zustande kommenden Reisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - m BGB (Bürgerliches 
Gesetzbuch) und die Informationsvorschriften für Reiseveranstalter gemäß §§ 4 - 11 BGB-InfoV (Verordnung über Informations- und Nachweis-
pflichten nach bürgerlichem Recht) und füllen diese aus. Bitte lesen Sie diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch. 
 

1. Abschluss des Reisevertrages, Verpflichtung des Buchenden  

1.1. Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde SR den 
Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. An sein Ver-
tragsangebot ist der Kunde 10 Tage gebunden. 

1.2. Die Buchung kann mündlich, schriftlich, per Telefax oder auf 
elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. Schriftliche 
oder per Telefax übermittelte Buchungen sollen mit dem Bu-
chungsformular von SR erfolgen.  

1.3. Bei elektronischen Buchungen bestätigt SR den Eingang der 
Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg. Diese Ein-
gangsbestätigung stellt noch keine Buchungsbestätigung dar 
und begründet keinen Anspruch auf das Zustandekommen des 
Reisevertrages. 

1.4. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung 
von SR beim Kunden zustande. Sie bedarf keiner bestimmten 
Form. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird SR dem 
Kunden eine schriftliche Reisebestätigung übermitteln. Hierzu 
ist SR nicht verpflichtet, wenn die Buchung durch den Kunden 
weniger als 7 Werktage vor Reisebeginn erfolgt.  

1.5. Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung vom Inhalt der 
Buchung des Kunden ab, so liegt ein neues Angebot von SR vor, 
an das SR für die Dauer von zehn Tagen gebunden ist. Der Ver-
trag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustan-
de, wenn der Kunde SR innerhalb dieser Frist die Annahme 
durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung 
erklärt.  

1.6. Für telefonische Buchungen gilt:  
a) Bis 7 Tage vor Reisebeginn nimmt SR telefonisch nur den 

unverbindlichen Buchungswunsch des Kunden entgegen 
und reserviert für ihn die entsprechende Reiseleistung. SR 
übermittelt dem Kunden ein Buchungsformular mit diesen 
Reisebedingungen. Übersendet der Kunde dieses Buchungs-
formular vollständig ausgefüllt und rechtsverbindlich unter-
zeichnet innerhalb einer genannten Frist an SR, so kommt 
der Reisevertrag durch die Buchungsbestätigung von SR 
nach Ziffer 1.4 zustande. 

b) Telefonische Buchungen, welche kürzer als 7 Tage vor Rei-
sebeginn erfolgen, sind für den Kunden verbindlich und füh-
ren durch die telefonische Bestätigung von SR zum Abschluss 
des verbindlichen Reisevertrages. 

1.7. Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisen-
den, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen 
einzustehen, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche 
und gesonderte Erklärung übernommen hat.  
 

2. Vertragsgrundlagen, Leistungen, Reisevermittler, Fremdpros-
pekte 

2.1. Die vertragliche Leistungspflicht von SR bestimmt sich nach der 
Reiseausschreibung in Verbindung mit der Buchungsbestäti-
gung und  allen ergänzenden Informationen von SR für die je-
weilige Reise. 

2.2. Reisevermittler (z.B. Reisebüros) und Leistungsträger (z.B. 
Hotels, Beförderungsunternehmen) sind von SR nicht bevoll-

mächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder 
Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Rei-
severtrages abändern, über die vertraglich zugesagten Leistun-
gen von SR hin-ausgehen oder im Widerspruch zur Reiseaus-
schreibung stehen. 

2.3. Orts- und Hotelprospekte sowie Internetausschreibungen, die 
nicht von SR herausgegeben werden, sind für SR und deren 
Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit sie nicht durch aus-
drückliche Vereinbarung mit dem Kunden zum Gegenstand der 
Reiseausschreibung oder zum Inhalt der Leistungspflicht von 
SR gemacht wurden. 
 

3. Leistungsänderungen  

3.1. Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem vereinbar-
ten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss not-
wendig werden und von SR nicht wider Treu und Glauben her-
beigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen 
nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht 
beeinträchtigen. 

3.2. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, 
soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 

3.3. SR ist verpflichtet, den Kunden über wesentliche Leistungsän-
derungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungs-
grund zu informieren.  

3.4. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reise-
leistung ist der Kunde berechtigt, unentgeltlich vom Reisever-
trag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn SR in der Lage ist, ei-
ne solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem An-
gebot anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte unverzüglich 
nach der Erklärung von SR über die Änderung der Reiseleistung 
oder die Absage der Reise dieser gegenüber geltend zu ma-
chen. 
 

4. Bezahlung  

4.1. Nach Vertragsabschluss und nach Aushändigung des Siche-
rungsscheines gemäß § 651k BGB wird eine Anzahlung in Höhe 
von 20 % des Reisepreises zur Zahlung fällig. Die Restzahlung 
wird 3 Wochen vor Reisebeginn zur Zahlung fällig, sofern der 
Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus 
dem in Ziffer 9 genannten Grund abgesagt werden kann.  

4.2. Dauert die Reise nicht länger als 24 Stunden, schließt sie keine 
Übernachtung ein und übersteigt der Reisepreis pro Kunden € 
75,- nicht, so werden Anzahlung und Restzahlung mit Vertrags-
schluss ohne Aushändigung eines Sicherungsscheines zahlungs-
fällig. 

4.3. Soweit SR zur Erbringung der vertraglichen Reiseleistungen 
bereit und in der Lage ist und kein gesetzliches oder vertragli-
ches Zurückbehaltungsrecht des Kunden gegeben ist, besteht 
ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises kein Anspruch 
auf Inanspruchnahme der Reiseleistungen oder Aushändigung 
der Reiseunterlagen. 

4.4. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung 
nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so 



ist SR berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reise-
vertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten 
gemäß Ziffer 6 zu belasten. 
 

5. Preiserhöhung 

5.1. SR behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im 
Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben 
für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren 
oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden 
Wechselkurse entsprechend den nachfolgenden Bestimmun-
gen zu ändern: 

5.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern zwi-
schen Vertragsabschluss und dem vereinbarten Reisetermin 
mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden 
Umstände vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten und 
bei Vertragsabschluss für SR nicht vorhersehbar waren. 

5.3. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehen-
den Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, 
so kann SR den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden 
Berechnung erhöhen: 
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann SR 

vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen. 
b) Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen 

pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförde-
rungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 
Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhö-
hungsbetrag für den Einzelplatz kann SR vom Kunden ver-
langen. 

5.4. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden 
Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber SR 
erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechenden, antei-
ligen Betrag heraufgesetzt werden. 

5.5. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des 
Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht 
werden, in dem sich die Reise dadurch für SR verteuert hat. 

5.6. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat SR 
den Kunden unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungs-
grund zu informieren. Preiserhöhungen sind nur bis zum 21. 
Tag vor Reisebeginn eingehend beim Kunden zulässig. Bei 
Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist der Kunde berechtigt, 
ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu ver-
langen, wenn SR in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehr-
preis für den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der Kun-
de hat die zuvor genannten Rechte unverzüglich nach der Mit-
teilung von SR über die Preiserhöhung gegenüber SR geltend 
zu machen. 
 

6. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn /Stornokosten 

6.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zu-
rücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber SR unter der in diesen 
Bedingungen angegebenen Anschrift zu erklären. 

6.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise 
nicht an, so verliert SR den Anspruch auf den Reisepreis. Statt 
dessen kann SR, soweit der Rücktritt nicht von ihr zu vertreten 
ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene 
Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevor-
kehrungen und ihre Aufwendungen in Abhängigkeit von dem 
jeweiligen Reisepreis verlangen.  

6.3. SR hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d. h. 
unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des Rück-
tritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem pro-
zentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der 
Berechnung der Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwen-
dungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen 
der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädigung wird 

nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des 
Kunden wie folgt berechnet:  
Busreisen 
 bis 45 Tage vor Reiseantritt  10% 
 vom 44. bis 22. Tag vor Reiseantritt  30% 
 vom 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt  60% 
 vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt  80% 
 ab dem 6. Tag und bei Nichterscheinen 90% 

 
Fug- und Schiffsreisen 
Es gelten die Bedingungen des jeweiligen Veranstalters. 
 

6.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, SR nachzu-
weisen, dass dieser überhaupt kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden entstanden ist, als die von ihr geforderte Pau-
schale.  

6.5. SR behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine 
höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit SR nach-
weist, dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen als die je-
weils anwendbare Pauschale entstanden sind. Macht SR einen 
solchen Anspruch geltend, so ist SR verpflichtet, die geforderte 
Entschädigung unter Berücksichtigung etwa ersparter Aufwen-
dungen und einer etwaigen anderweitigen Verwendung der 
Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.  

6.6. Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiserücktrittskosten-
versicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rück-
führungskosten bei Unfall oder Krankheit dringend empfoh-
len. 

6.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, entsprechend der Bestim-
mungen des § 651 b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, 
bleibt durch die vorstehenden Bestimmungen unberührt. 
 

7. Umbuchungen 

7.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Ände-
rungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes 
des Reiseantritts, der Unterkunft, der Beförderungsart oder 
des Zustieg- oder Ausstiegsorts bei Busreisen(Umbuchung) be-
steht nicht. Ist eine Umbuchung möglich und wird auf Wunsch 
des Kunden dennoch vorgenommen, kann SR bis zu dem bei 
den Rücktrittskosten genannten Zeitpunkt der ersten Stornie-
rungsstufe ein Umbuchungsentgelt von € 30,- pro Kunden er-
heben. 

7.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die später erfolgen, kön-
nen, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach 
Rücktritt vom Reisevertrag  gemäß Ziffer 6 zu den dort festge-
legten Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durch-
geführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die 
nur geringfügige Kosten verursachen. 
 

8. Nicht in Anspruch genommene Leistung  

 Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungs-
gemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die 
ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen vorzeitiger Rückreise oder 
aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er keinen Anspruch 
auf anteilige Erstattung des Reisepreises. SR wird sich um Er-
stattung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträ-
ger bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um 
völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstat-
tung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegen-
stehen. 

 

9. Rücktritt von SR wegen Nichterreichens einer Mindestteil-
nehmerzahl 

9.1. SR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach 



Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten: 
a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des 

Rücktritts durch SR muss in der konkreten Reiseausschrei-
bung oder, bei einheitlichen Regelungen für alle Reisen oder 
bestimmte Arten von Reisen, in einem allgemeinen Katalo-
ghinweis oder einer allgemeinen Leistungsbeschreibung an-
gegeben sein. 

b) SR hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rück-
trittsfrist in der Buchungsbestätigung deutlich anzugeben 
oder dort auf die entsprechenden Prospektangaben zu ver-
weisen. 

c) SR ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Absage der 
Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Rei-
se wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht 
durchgeführt wird. 

d) Ein Rücktritt von SR später als 3 Wochen vor Reisebeginn ist 
unzulässig. 

e) Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn 
SR in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den 
Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat die-
ses Recht unverzüglich nach der Erklärung über die Absage 
der Reise durch SR dieser gegenüber geltend zu machen. 

9.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält 
der Kunde auf den reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich 
zurück. 

 

10. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen 

10.1.  SR kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen, wenn der Kunde ungeachtet einer Abmahnung von SR 
nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maß vertrags-
widrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist.  

10.2. Kündigt SR, so behält sie den Anspruch auf den Reisepreis; sie 
muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen so-
wie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die sie aus einer 
anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genomme-
nen Leistung erlangt, einschließlich der ihr von den Leistungs-
trägern gut gebrachten Beträge. 
 

11. Obliegenheiten des Kunden 

11.1. Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung zur 
Mängelanzeige ist bei Reisen mit SR wie folgt konkretisiert: 

a) Der Reisende ist verpflichtet, auftretende Mängel unverzüg-
lich der örtlichen Vertretung von SR (Reiseleitung, Agentur) 
anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.  

b) Über die Person, die Erreichbarkeit und die Kommunikati-
onsdaten der Vertretung von SR wird der Reisende spätes-
tens mit Übersendung der Reiseunterlagen informiert. 

c) Ist nach den vertraglichen Vereinbarungen eine örtliche Ver-
tretung oder Reiseleitung nicht geschuldet, so ist der Rei-
sende verpflichtet, Mängel unverzüglich direkt gegenüber SR 
unter der nachstehend angegebenen Anschrift anzuzeigen.    

d) Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn 
die dem Reisenden obliegende Rüge unverschuldet unter-
bleibt.  

11.2. Reiseleiter, Agenturen und Mitarbeiter von Leistungsträgern 
sind nicht befugt und von SR nicht bevollmächtigt, Mängel zu 
bestätigen oder Ansprüche gegen SR anzuerkennen. 

11.3. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beein-
trächtigt, so kann der Reisende den Vertrag kündigen. Das-
selbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen Mangels 
aus wichtigem, SR erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist. 
Die Kündigung ist erst zulässig, wenn SR oder, soweit vorhan-
den und vertraglich als Ansprechpartner vereinbart, ihre Be-
auftragten (Reiseleitung, Agentur), eine ihnen vom Reisenden 

bestimmte angemessene Frist haben verstreichen lassen, oh-
ne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es 
nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von SR oder ihren 
Beauftragten verweigert wird oder wenn die sofortige Kündi-
gung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Rei-
senden gerechtfertigt wird.  

11.4. Bei Gepäckverlust und Gepäckverspätung sind Schäden oder 
Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen vom Reisenden un-
verzüglich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige der zu-
ständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften 
können die Erstattungen ablehnen, wenn die Schadensanzei-
ge nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei 
Gepäckverlust binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 
Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. Im Übrigen ist der 
Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisege-
päck der Reiseleitung oder der örtlichen Vertretung von SR 
anzuzeigen. 
 

12. Beschränkung der Haftung  

12.1. Die vertragliche Haftung von SR für Schäden, die nicht Kör-
perschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis be-
schränkt, 
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch 

grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 
b) soweit SR für einen dem Kunden entstehenden Schaden al-

lein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers ver-
antwortlich ist. 

12.2. Die deliktische Haftung von SR für Sachschäden, die nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den drei-
fachen Reisepreis beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme 
gilt jeweils je Kunden und Reise.  
a) Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche bei 

Flugreisen im Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem 
Montrealer Übereinkommen bleiben von der Beschrän-
kung unberührt. 

b) Bei Pauschalreisen mit Busbeförderung ist die Haftung für 
Sachschäden im Zusammenhang mit der Busbeförderung 
gemäß vorstehender Regelung nur beschränkt, soweit der 
Schaden € 1.000,- pro Person übersteigt und die Haftung 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 

12.3. SR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sach-
schäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremd-
leistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Sport-
veranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförde-
rungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- 
und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschrei-
bung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter 
Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistun-
gen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den 
Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von 
SR sind. SR haftet jedoch  
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom 

ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschrie-
benen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise 
und die Unterbringung während der Reise beinhalten, 

b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Ver-
letzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisations-
pflichten von SR ursächlich geworden ist. 

 Eine etwaige Haftung von SR wegen der Verletzung von 
Pflichten als Reisevermittler bleibt durch die vorstehenden 
Regelungen unberührt. 

 

13. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 

13.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der 
Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats nach dem ver-
traglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise 



geltend zu machen.  
Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber SR 
unter der nachstehend angegebenen Anschrift erfolgen.  

13.2. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der 
Frist verhindert worden ist. Die Frist aus 13.1 gilt auch für die 
Anmeldung von Gepäckschäden oder Zustellungsverzögerun-
gen beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen, wenn Ge-
währleistungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e 
Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht werden. Ein Schadenser-
satzanspruch wegen Gepäckbeschädigung ist binnen 7 Tagen, 
ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckverspätung bin-
nen 21 Tagen nach Aushändigung geltend zu machen.  

13.3. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 
auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
von SR oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsge-
hilfen von SR beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt 
auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
von SR oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsge-
hilfen von SR beruhen.  

13.4. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren 
in einem Jahr. 

13.5. Die Verjährung nach Ziffer 13.3 und 13.4 beginnt mit dem 
Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. 

13.6. Schweben zwischen dem Kunden und SR Verhandlungen 
über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden 
Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde 
oder SR die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die 
Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der 
Hemmung ein. 
 
 

14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 

14.1. SR wird Staatsangehörige eines Staates der Europäischen 
Gemeinschaften, in dem die Reise angeboten wird, über 
Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor 
Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten 
gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des Kun-
den und eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehö-
rigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen. 

14.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitfüh-
ren der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell 
erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und 
Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen 
dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von Rück-
trittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn SR 
nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.  

14.3. SR haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang 
notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertre-
tung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt hat, 
es sei denn, dass SR eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat. 
 

15. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrtunter-
nehmen  

15.1. SR informiert den Kunden entsprechend der EU-Verordnung 
zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des aus-
führenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei 
der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesell-
schaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen der gebuchten 
Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen.  

15.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende(n) Fluggesell-

schaft(en) noch nicht fest, so ist SR verpflichtet, dem Kunden 
die Fluggesellschaft(en) zu nennen, die wahrscheinlich den 
Flug durchführen wird/werden. Sobald SR weiß, welche Flug-
gesellschaft den Flug durchführt, wird er den Kunden infor-
mieren. 

15.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft 
genannte Fluggesellschaft, wird SR den Kunden unverzüglich 
und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über 
den Wechsel informieren.  

15.4. Die Mitteilung über die ausführenden Fluggesellschaften im 
Rahmen der Informationspflicht von SR begründet keinen 
vertraglichen Anspruch auf die Durchführung der Luftbeför-
derung mit der/den genannten Fluggesellschaft(en), soweit 
sich ein solcher Anspruch nicht aus einer vertraglichen oder 
gesetzlichen Leistungspflicht von SR ergibt. Soweit dies dem-
nach vertraglich in zulässiger Weise vereinbart ist, bleibt SR 
ein Wechsel der Fluggesellschaft ausdrücklich vorbehalten. 

15.5. Durch die vorstehenden Bestimmungen und die Unterrich-
tungen von SR über einen Wechsel einer Fluggesellschaft 
bleiben die Ansprüche des Kunden nach der in Abs. 1 be-
zeichneten Verordnung, aus sonstigen anwendbaren EG-
Verordnungen sowie sonstige vertragliche oder gesetzliche 
Rechte unberührt.   

15.6. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black List“ 
(Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes über 
den Mitgliedstaaten untersagt ist), ist auf den Internet-Seiten 
von SR abrufbar und  in den Geschäftsräumen von SR einzu-
sehen.  
 

16. Rechtswahl und Gerichtsstand 

16.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und SR 
findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt 
auch für das gesamte Rechtsverhältnis. 

16.2. Soweit bei Klagen des Kunden gegen SR im Ausland für die 
Haftung von SR dem Grunde nach nicht deutsches Recht an-
gewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, insbeson-
dere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des 
Kunden ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 

16.3. Der Kunde kann SR nur an deren Sitz verklagen. 
16.4. Für Klagen von SR gegen den Kunden ist der Wohnsitz des 

Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Kunden bzw. Ver-
tragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Perso-
nen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalts-
ort im Ausland haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnli-
cher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von SR vereinbart. 

16.5. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und 
insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare 
Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde an-
gehört, für den Kunden günstiger sind als die nachfolgenden 
Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vor-
schriften. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschützt; 

Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer und 
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----------------------------------------------------------------------------------- 
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Sausner-Reisen 
Frank Cordes 
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Fax: 0421/801825 
 

 



 

 
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR ANMIETUNG 
(AGB-MIETOMNIBUS) 

 

§ 1 Angebot und Vertragsabschluss 

(1) Angebote des Busunternehmens sind, soweit 
schriftlich nichts anderes vereinbart ist, frei-
bleibend. 

(2) Der Besteller kann seinen Auftrag schriftlich, in 
elektronischer Form oder mündlich erteilen. 

(3) Der Vertrag kommt mit der schriftlichen oder in 
elektronischer Form abgegebenen Bestätigung 
des Auftrages durch das Busunternehmen zu-
stande, es sei denn, es wurde etwas anderes 
vereinbart. Weicht der Inhalt der Bestätigung 
von dem des Auftrages ab, kommt der Vertrag 
auf der Grundlage der Bestätigung dann zu-
stande, wenn der Besteller innerhalb einer Wo-
che nach Zugang die Annahme schriftlich oder 
elektronisch erklärt. 

 
§ 2 Leistungsinhalt 

(1) Für den Umfang der vertraglichen Leistungen 
sind die Angaben in der Bestätigung des Auf-
trages maßgebend. § 1 Abs. 3 und § 3 bleiben 
unberührt. 

(2) Die Leistung umfasst - in dem durch die Bestäti-
gung des Auftrages vorgegebenen Rahmen - die 
Bereitstellung eines Fahrzeugs der vereinbarten 
Art inklusive Fahrer und die Durchführung der 
Beförderung; die Anwendung der Bestimmun-
gen über den Werkvertrag wird ausgeschlos-
sen. 

(3) Die vereinbarte Leistung umfasst insbesondere 
nicht: 
a) die Erfüllung des Zwecks des Ablaufes der 

Fahrt, 
b) die Beaufsichtigung der Fahrgäste, insbeson-

dere von Kindern, Jugendlichen und hilfsbe-
dürftigen Personen, 

c) die Beaufsichtigung von Sachen, die der Be-
steller oder einer seiner Fahrgäste im Fahr-
gastraum des Fahrzeugs zurücklässt, 

d) die Beaufsichtigung des Gepäcks beim Be- 
und Entladen, 

e) Informationen über die für die Fahrgäste ein-
schlägigen Devisen-, Pass-, Visa-, Zoll- und 
Gesundheitsvorschriften sowie die Einhal-
tung der sich aus diesen Regelungen erge-
benden Verpflichtungen. 

 Dies gilt nicht, wenn etwas anderes vereinbart 
wurde. 

 

§ 3 Leistungsänderungen 

(1) Leistungsänderungen durch das Busunterneh-
men, die nach Zustandekommen des Vertrages 
notwendig werden, sind zulässig, wenn die Um-
stände, die zur Leistungsänderung führen, vom 
Busunternehmen nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt worden sind und soweit die Än-
derungen nicht erheblich und für den Besteller 
zumutbar sind. Das Busunternehmen hat dem 
Besteller Änderungen unverzüglich nach 
Kenntnis von dem Änderungsgrund bekannt zu 
geben. 

(2) Leistungsänderungen durch den Besteller sind 
mit Zustimmung des Busunternehmens möglich 
und sollen schriftlich oder elektronisch durch 
den Besteller erklärt werden. 

 
§ 4 Preise und Zahlungen 

(1) Es gilt der bei Vertragsabschluss vereinbarte 
Mietpreis. 

(2) Alle im Zusammenhang mit der vereinbarten 
Leistung üblicherweise anfallenden Nebenkos-
ten (z. B. Straßen- und Parkgebühren, Über-
nachtungskosten für den/die Fahrer) sind im 
Mietpreis enthalten, es sei denn, es wurde et-
was Abweichendes vereinbart. 

(3) Mehrkosten, die aufgrund vom Besteller ge-
wünschter Leistungsänderungen anfallen, wer-
den zusätzlich berechnet. 

(4) Die Geltendmachung von Kosten, die dem Bus-
unternehmer aufgrund von Beschädigungen 
oder Verunreinigungen entstehen, bleibt unbe-
rührt. 

(5) Rechnungen sind nach Erhalt ohne Abzug fällig. 
 
§ 5 Preiserhöhung 

Der Busunternehmer ist berechtigt, eine Preiser-
höhung bis zu 10% des vertraglich vereinbarten 
Preises unter folgenden Voraussetzungen zu ver-
langen: 

a) Die Preiserhöhung ist nur zulässig bei einer 
Erhöhung von Kraftstoffkosten, Personalkos-
ten sowie Steuern und Abgaben, wenn und 
soweit sich diese Erhöhung auf den verein-
barten Mietpreis auswirkt. 

b) Eine Erhöhung des Mietpreises ist nur zuläs-
sig, sofern zwischen Vertragsabschluss und 
dem vertraglich vereinbarten Beginn der Be-
förderungsleistung mehr als 4 Monate liegen 



und die zur Erhöhung führenden Umstände 
vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten 
und bei Vertragsabschluss für den Busunter-
nehmer nicht vorhersehbar waren. 

c) Der Busunternehmer hat den Besteller unver-
züglich nach Bekanntwerden des Erhöhungs-
grundes zu unterrichten, die Erhöhung gel-
tend zu machen und den Erhöhungsgrund 
nachzuweisen. 

d) Im Falle einer zulässigen Erhöhung, die 3% 
des vereinbarten Grundmietpreises über-
steigt, kann der Besteller ohne Zahlungsver-
pflichtungen gegenüber dem Busunterneh-
mer vom Vertrag zurücktreten. Die Rück-
trittserklärung bedarf keiner Form und ist 
dem Busunternehmer gegenüber unverzüg-
lich nach Zugang des Erhöhungsverlangens zu 
erklären. 

 
§ 6 Rücktritt und Kündigung durch den Besteller 

(1) Rücktritt vor Fahrtantritt 
 Der Besteller kann vor Fahrtantritt vom Vertrag 

zurücktreten. Nimmt er diese Möglichkeit wahr, 
hat das Busunternehmen anstelle des Anspru-
ches auf den vereinbarten Mietpreis einen An-
spruch auf angemessene Entschädigung, es sei 
denn, der Rücktritt beruht auf einem Umstand, 
den das Busunternehmen zu vertreten hat. De-
ren Höhe bestimmt sich nach dem vereinbarten 
Mietpreis unter Abzug des Wertes, der vom 
Busunternehmen ersparten Aufwendungen und 
etwaiger durch andere Verwendungen des 
Fahrzeugs erzielten Erlöse. 

 Dem Busunternehmen steht es frei, Entschädi-
gungsansprüche wie folgt zu pauschalieren: 

 Bei einem Rücktritt 

a) bis 30 Tage vor dem geplanten  
Fahrtantritt:         10 % 

b) 29 bis 22 Tage vor dem geplanten  
Fahrtantritt:         30 % 

c) 21 bis 15 Tage vor dem geplanten  
Fahrtantritt:         40 % 

d) 14 bis 7 Tage vor dem geplanten  
Fahrtantritt:         50 % 

e) ab 6 Tage vor dem geplanten  
Fahrtantritt:         60 % 

 des vereinbarten Mietpreises, wenn und soweit 
der Besteller nicht nachweist, dass ein Schaden 
des Busunternehmens überhaupt nicht ent-
standen oder wesentlich niedriger ist als die 
Pauschale. 

 
 Der Entschädigungsanspruch entfällt, wenn der 

Rücktritt auf Leistungsänderungen des Busun-
ternehmens zurückzuführen ist, die für den Be-
steller erheblich und unzumutbar sind. Weiter-

gehende Rechte des Bestellers bleiben unbe-
rührt. 

 
(2) Kündigung nach Fahrtantritt 

a) Werden Änderungen der vereinbarten Leis-
tungen nach Fahrtantritt notwendig, die für 
den Besteller erheblich und unzumutbar 
sind, dann ist er - unbeschadet weiterer An-
sprüche - berechtigt, den Vertrag zu kündi-
gen. In diesen Fällen ist das Busunterneh-
men verpflichtet, auf Wunsch des Bestellers 
hin ihn und seine Fahrgäste zurückzubeför-
dern, wobei ein Anspruch auf die Rückbe-
förderung nur für das im Vertrag vereinbar-
te Verkehrsmittel besteht. Entstehen bei ei-
ner Kündigung wegen höherer Gewalt im 
Hinblick auf die Rückbeförderung Mehrkos-
ten, so werden diese vom Besteller getra-
gen. 

b) Weitergehende Ansprüche des Bestellers 
sind dann ausgeschlossen, wenn die not-
wendig werdenden Leistungsänderungen 
auf einem Umstand beruhen, den das Bus-
unternehmen nicht zu vertreten hat. 

c) Kündigt der Besteller den Vertrag, steht dem 
Busunternehmer eine angemessene Vergü-
tung für die bereits erbrachten und die nach 
dem Vertrag noch zu erbringenden Leistun-
gen zu, sofern letztere für den Besteller 
trotz der Kündigung noch von Interesse 
sind. 

 
§ 7 Rücktritt und Kündigung durch das Busunter-
nehmen 

(1) Rücktritt vor Fahrtantritt 
 Das Busunternehmen kann vor Fahrtantritt 

vom Vertrag zurücktreten, wenn außergewöhn-
liche Umstände, die es nicht zu vertreten hat, 
die Leistungserbringung unmöglich machen. In 
diesem Fall kann der Besteller nur die ihm in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Fahr-
zeugbestellung entstandenen notwendigen 
Aufwendungen ersetzt verlangen. 

(2) Kündigung nach Fahrtantritt 
a) Das Busunternehmen kann nach Fahrtantritt 

den Vertrag kündigen, wenn die Erbringung 
der Leistung entweder durch höhere Ge-
walt, oder durch eine Erschwerung, Gefähr-
dung oder Beeinträchtigung erheblicher Art 
durch nicht vorhersehbare Umstände wie z. 
B. Krieg oder kriegsähnliche Vorgänge, 
Feindseligkeiten, Aufstand oder Bürger-
krieg, Verhaftung, Beschlagnahme oder Be-
hinderung durch Staatsorgane oder andere 
Personen, Straßenblockaden, Quarantäne-
maßnahmen sowie von ihm nicht zu vertre-
tende Streiks, Aussperrungen oder Arbeits-
niederlegungen, oder durch den Besteller 



oder einen Fahrgast erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt wird. Im Falle 
einer Kündigung aufgrund höherer Gewalt 
oder aufgrund einer Erschwerung, Gefähr-
dung oder Beeinträchtigung erheblicher Art 
ist das Busunternehmen auf Wunsch des 
Bestellers hin verpflichtet, ihn und seine 
Fahrgäste zurückzubefördern, wobei ein 
Anspruch auf die Rückbeförderung nur für 
das im Vertrag vereinbarte Verkehrsmittel 
besteht. Die Pflicht zur Rückbeförderung 
entfällt, wenn und soweit die Rückbeförde-
rung einzelner Personen, aufgrund von Um-
ständen die diese zu vertreten haben, für 
das Busunternehmen unzumutbar ist. Ent-
stehen bei Kündigung wegen höherer Ge-
walt Mehrkosten für die Rückbeförderung, 
so werden diese vom Besteller getragen. 

b) Kündigt das Busunternehmen den Vertrag, 
steht ihm eine angemessene Vergütung für 
die bereits erbrachten und die nach dem 
Vertrag noch zu erbringenden Leistungen 
zu, sofern letztere für den Besteller trotz 
der Kündigung noch von Interesse sind. 

§ 8 Haftung 

(1) Das Busunternehmen haftet im Rahmen der 
Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmannes 
für die ordnungsgemäße Durchführung der Be-
förderung. 

(2) Das Busunternehmen haftet nicht für Leistungs-
störungen durch höhere Gewalt sowie eine Er-
schwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung 
erheblicher Art durch nicht vorhersehbare Um-
stände wie z. B. Krieg oder kriegsähnliche Vor-
gänge, Feindseligkeiten, Aufstand oder Bürger-
krieg, Verhaftung, Beschlagnahme oder Behin-
derung durch Staatsorgane oder andere Perso-
nen, Straßenblockaden, Quarantänemaßnah-
men sowie von ihm nicht zu vertretende 
Streiks, Aussperrungen oder Arbeitsniederle-
gungen. 

(3) Die Regelungen über die Rückbeförderung blei-
ben unberührt. 

 
§ 9 Beschränkung der Haftung 

(1) Die Haftung des Busunternehmens bei vertrag-
lichen Ansprüchen ist auf den 10-fachen Miet-
preis (vgl. oben § 4) beschränkt, soweit 

a) der Anspruch bei einer Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit des Bestellers oder der Fahrgäste 
nicht auf einer vorsätzlichen oder fahr-
lässigen Pflichtverletzung des Busunter-
nehmers selbst oder eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
Busunternehmers beruht, 

b) der Anspruch bei sonstigen Schäden 

nicht auf einer grobfahrlässigen Pflicht-
verletzung des Busunternehmers selbst 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Busunterneh-
mers beruht. 

(2) § 23 PBefG bleibt unberührt. Die Haftung für 
Sachschäden ist damit ausgeschlossen, soweit 
der Schaden jeder beförderten Person 1.000,- 
€ übersteigt und nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. 

 
§ 10 Gepäck und sonstige Sachen 

(1) Gepäck im normalen Umfang und - nach vorhe-
riger Absprache sonstige Sachen - werden mit-
befördert. 

(2) Explosionsfähige, leicht entzündliche, radioakti-
ve, übel riechende oder ätzende Stoffe sowie 
unverpackte oder ungeschützte Sachen, durch 
die Fahrgäste verletzt werden können, sind von 
der Beförderung ausgeschlossen. 

(3) Für Schäden jeglicher Art, die durch Sachen 
verursacht werden, die vom Besteller oder sei-
nen Fahrgäste mitgeführt werden,  haftet der 
Besteller, wenn  die eingetretenen Schäden auf 
Umständen beruhen, die von ihm oder seinen 
Fahrgästen zu vertreten sind. 

 
§ 11 Verhalten und Haftung des Bestellers und der 
Fahrgäste 

(1) Dem Besteller obliegt die Verantwortung für 
das Verhalten seiner Fahrgäste während der 
Beförderung. Den Anweisungen des Bordper-
sonals ist Folge zu leisten. Der Besteller haftet 
selbst auch für durch seine Fahrgäste verur-
sachte Schäden am Fahrzeug oder anderen Sa-
chen des Busunternehmens, soweit für die 
Entstehung des Schadens die Verletzung eige-
ner vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten 
des Bestellers ursächlich oder mitursächlich 
geworden ist und der Besteller nicht nach-
weist, dass weder er noch seine Fahrgäste den 
Schaden zu vertreten haben. Sonstige Ansprü-
che bleiben unberührt. 

(2) Gemäß § 21 StVO sind vorgeschriebene Si-
cherheitsgurte während der Fahrt anzulegen. 
Sitzplätze dürfen nur kurzzeitig verlassen wer-
den. Jeder Reisende ist verpflichtet, sich im 
Fahrzeug stets einen festen Halt zu verschaf-
fen, insbesondere beim kurzzeitigen Verlassen 
des Sitzplatzes. 

(3) Fahrgäste, die trotz Ermahnung begründeten 
Anweisungen des Bordpersonals nicht nach-
kommen, können von der Beförderung ausge-
schlossen werden, wenn durch die Missach-
tung von Anweisungen eine Gefahr für die Si-
cherheit oder Ordnung des Betriebes oder für 
die Mitfahrgäste entsteht oder aus anderen 



Gründen die Weiterbeförderung für das Bus-
unternehmen unzumutbar ist. Ein Anspruch 
auf Rückbeförderung oder Rückgriffsansprü-
che des Bestellers gegenüber dem Busunter-
nehmen bestehen in diesen Fällen nicht. 

(4) Beschwerden sind zunächst an das Bordperso-
nal, und, falls dieses mit vertretbarem Auf-
wand nicht abhelfen kann, an das Busunter-
nehmen zu richten. 

(5) Der Besteller ist verpflichtet, bei der Behebung 
von Leistungsstörungen im Rahmen des ihm 
Zumutbaren mitzuwirken, um eventuelle 
Schäden zu vermeiden oder so gering wie 
möglich zu halten. 

 
§ 12 Gerichtsstand und Erfüllungsort 

(1) Erfüllungsort 
 Erfüllungsort ist im Verhältnis zu Kaufleuten, 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
ausschließlich der Sitz des Busunternehmens. 

(2) Gerichtsstand 
a) Ist der Besteller ein Kaufmann, eine juristi-

sche Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 
ist Gerichtsstand der Sitz des Busunterneh-
mens. 

b) Hat der Besteller keinen allgemeinen Ge-
richtsstand im Inland oder verlegt er nach 
Zustandekommen des Vertrages seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
in das Ausland oder ist sein Wohnsitz oder 

gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, ist Gerichts-
stand ebenfalls der Sitz des Busunterneh-
mens. 

(3) Für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses ist 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
maßgeblich. 

 
§ 13 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des 
Vertrages einschließlich dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für den Mietomnibusverkehr 
hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertra-
ges zur Folge. 
_________________________________________ 
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